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Karnevalsgesellschaft „Eierköpp“ Baal 1973 e.V.
Satzung

§ 1  -  Name und Sitz

a. Der Verein führt den Namen, 
Karnevalsgesellschaft  “ Eierköpp”  Baal 1973 e.V.
b. Der Verein hat seinen Sitz in 41836 Hückelhoven , Stadtteil Baal.
c. Der Verein ist beim Amtsgericht Mönchengladbach unter der Nummer 666 im Vereinsregister eingetragen.

d. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem 01.April eines jeden Jahres und endet mit dem 31. März des folgenden Jahres.

e. Der Gerichtsstand ist Erkelenz

§ 2  -  Zweck des Vereines

a. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

b. Zweck des Vereines ist die Pflege des karnevalistischen Brauchtums.
Dies beinhaltet ebenso die Pflege der Geselligkeit zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls der Mitglieder.
c. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

· Mitwirkung bei öffentlichen, kulturellen, hier im Besonderen bei karnevalistischen Veranstaltungen, im örtlichen und überörtlichen Bereich.

· Durchführung eigener karnevalistischen Veranstaltungen oder sonstigen Festen die dem Zweck des Vereines dienen.

· Die Wahrnehmung zweckgebundener jugendpflegerischer Aufgaben, z.B. Tanzgruppen, Tanzpaar usw.
· Den Betrieb und Unterhalt eines Vereinsheimes

d. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke
e. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

f. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind oder unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

g. Der Verein hält sich in Fragen der Parteipolitik, der Geschlechter, der Religion und der Rassen neutral.

§ 3  -  Mitgliedschaft

Der Verein besteht aus:

a. Aktiven Mitgliedern
Aktives Mitglied (z.B. Tanzmariechen, Senator, Tänzer/Tänzerin in der Garde, etc.) kann jede Person werden welcheim Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist. 
Anträge Minderjähriger auf Mitgliedschaft bedürfen der schriftlichen Zustimmung mindestens eines gesetzlichen Vertreters.

b. Ehrenmitgliedern
Vereinsmitglieder und andere Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, kann durch Beschluss des Vorstandes die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden.
Der Beschluss des Vorstandes über die Ernennung muss mit 2/3 Mehrheit der erschienenen Vorstandmitglieder gefasst werden.
Ehrenmitglieder sind zu allen Veranstaltungen des Vereins einzuladen und haben im Übrigen die gleichen Rechte wie aktive Mitglieder.


c. Ehrensenatoren
Vereinsmitglieder welche der Gruppe der Senatoren angehören können durch Antrag der Senatoren den Status eines Ehrensenators verliehen bekommen.
Der Beschluss des Vorstandes über die Ernennung muss mit 2/3 Mehrheit der erschienenen Vorstandmitglieder gefasst werden.
Ehrensenatoren sind zu allen Veranstaltungen des Vereins einzuladen und haben im Übrigen die gleichen Rechte wie aktive Mitglieder.


d. Fördernde Mitglieder / Passive Mitglieder
Förderndes Mitglied des Vereins kann jede unbescholtene volljährige Person werden, die Aufnahme begehrt aus Gründen der Verbundenheit zum karnevalistischen Brauchtum oder wegen freundschaftlicher oder verwandtschaftlicher Beziehung zu Mitgliedern, ohne selbst Karnevalist zu sein.
Den Aktiven Mitgliedern steht es frei Untergruppen, z.B. Prinzengarde, Senatoren, innerhalb des Vereins zu bilden. Die Gründung von Gruppierungen bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung.
Die Organisation, dazu zählt auch die Finanzierung, dieser Gruppierungen obliegt den einzelnen Gruppen. 

Die Beiträge werden in der Beitrags- und Gebührenordnung festgesetzt. Diese ist nicht Bestandteil dieser Satzung.

Die Mitgliedschaft zum Verein umfasst gleichzeitig die Mitgliedschaft zu Vereinen oder Verbänden die der Verein eingeht.
§ 4  -  Aufnahme

Die Aufnahme geschieht nach Einreichung eines schriftlichen Aufnahmeantrages bei

a. Volljährigen Aktiven Mitgliedern
durch Entscheidung einer Versammlung aller volljährigen Aktiven Mitglieder.
Die Entscheidung wird von der Versammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Aktiven Mitgliedern gefasst.


b. Minderjährigen Aktiven Mitgliedern
durch Entscheidung des Vorstandes

c. Fördernde Mitglieder / Passive Mitglieder
durch Entscheidung des Vorstandes. Abgelehnte Personen haben das Recht eine Versammlung der aktiven Mitglieder einzuberufen. Die Entscheidung dieser Versammlung ist endgültig.

Die Aufnahmegebühr, der Mitgliedsbeitrag sowie sonst festgesetzte Beträge sind vor der Aufnahme für ein Jahr im voraus zu entrichten und nachzuweisen.
§ 5  -  Beendigung der Mitgliedschaft

a. Die Mitgliedschaft endet durch

· Austritt auf eigenen Wunsch,

· Ausschluss,

· Auflösung des Vereines,

· Tod des Mitgliedes


b. Der Austritt eines Mitgliedes ist jeweils zum Monatsletzten möglich. Die Erklärung zum Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erfolgen.

c. Beim Austritt aus dem Verein ist sämtliches Vereinseigentum, z.B. Vereinswappen auf Uniformen, etc. an den Verein zurück zugeben.

d. Bereits gezahlte Beiträge werden bei einem Austritt nicht zurückgezahlt.

§ 6  -  Auflagen an Mitglieder

Über Auflagen an Mitglieder befindet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder.
Der Vorstand kann über einen Ausschluss eines Mitgliedes befinden wenn
a. Eine grobe Verletzung der Vereinsinteressen vorliegt

b. Das Mitglied länger als zwölf Monate mit der Beitragszahlung im Rückstand ist

Anstatt auf Ausschluss kann der Vorstand zeitweilig die Vereinsrechte entziehen.

Dem Mitglied steht es frei gegen den Beschluss des Vorstandes innerhalb von vier Wochen schriftlich Widerspruch einzulegen.
Über den Widerspruch wird dann, binnen von zwei Monaten nach Eingang des Widerspruches, in der Versammlung der aktiven Mitglieder endgültig, mit einfacher Mehrheit, entschieden.
§ 7  -  Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind berechtig an 
a. den Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen,
b. Anträge zu den Versammlungen einzureichen
c. Ihr Stimmrecht bei Versammlungen des Vereins auszuüben sofern sie mit dem Beitrag nicht im Rückstand sind.

Die Mitglieder sind verpflichtet

a. Zweck und Ziele des Vereines zu erfüllen bzw. diese zu fördern. Hierzu zählt auch, bei der Vorbereitung und Durchführung von karnevalistischen Veranstaltungen aktiv teilzunehmen und zum Wohle des Vereins tätig zu sein.
b. die Mitgliedsbeiträge im voraus zu entrichten
c. als aktive Mitglieder den Verein bei Veranstaltungen in einer, dem Vereinsbild entsprechenden, Uniform zu repräsentieren. Die Vereinskleidung ist durch das Mitglied selbst zu finanzieren. Abweichungen hiervon bedürfen eines Beschlusses des Vorstandes.

§ 8  -  Organe des Vereines

Der Verein hat die folgenden Organe

a. Den Vorstand

b. Die Versammlung der volljährigen aktiven Mitglieder (Aktivenversammlung)
c. Die Hauptversammlung

Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder.
§ 9  -  Vorstand

a.  Zusammensetzung des Vorstandes

Die Mitglieder des Vorstands, mit Ausnahme des Präsidenten welcher auf unbestimmte Zeit gewählt wird, werden von der Hauptversammlung für zwei Jahre gewählt. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt und besteht aus dem 

a. Geschäftsführenden Vorstand

b. erweiterten Vorstand

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem
a. 1. Vorsitzenden,

b. 2. Vorsitzenden,

c. 1. Kassierer,

d. 1. Geschäftsführer

e. Präsidenten

Der erweiterte Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand zuzüglich dem 

a. 2. Kassierer

b. 2. Geschäftsführer

c. Schriftführer

Der Mitgliederversammlung steht es frei die letztgenannten 3 Positionen (Erweiterter Vorstand) unbesetzt zu lassen.

Der geschäftsführende Vorstand ist im Sinne des § 26 BGB definiert. Je zwei Vorstandsmitglieder, wovon min. ein Mitglied dem geschäftsführenden Vorstand angehören muss, vertreten den Verein gemeinsam.

Der Präsident ist geborenes Mitglied des Vorstandes sofern er/sie kein anderes Vorstandsamt bekleidet.

b. Wahlen zum Vorstand 

Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der Wahlzeit aus, so übernimmt, auf Beschluss des Vorstandes, eines der übrigen Mitglieder die Geschäfte des Ausgeschiedenen bis zur satzungsmäßigen Neuwahl des Vorstandes.

Bei ungeraden Jahreszahlen werden folgende Posten neu gewählt bzw. wiedergewählt:

a. 1. Vorsitzender,
b. 2. Geschäftsführer,
c. 1. Kassierer

Bei geraden Jahreszahlen werden folgende Posten neu gewählt bzw. wiedergewählt:

a. 2. Vorsitzender, 

b. 1. Geschäftsführer,
c. 2. Kassierer,
d. Schriftführer

Die Abstimmung erfolgt durch geheime Wahl.

Der Vorstand kann durch die Hauptversammlung vorzeitig durch einfache Stimmenmehrheit abberufen und neu gewählt werden.

Wie unter §9a bereits erwähnt, ist die Besetzung der Position des 2. Kassierers, 2. Geschäftsführers und Schriftführers optional sofern die Jahreshauptversammlung (siehe §11) auf die Besetzung verzichtet.
c. Beschlussfassung des Vorstandes 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in, min. einmal pro Quartal stattfindenden Vorstandssitzungen, die von einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes schriftlich oder mündlich einberufen werden. Eine Einladungsfrist von sieben Tagen sollte eingehalten werden.
Die Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich niederzulegen und vom Vorsitzenden und dem Geschäftsführer zu unterzeichnen.
Alle Vorstandmitglieder sind gleichberechtigt und haben jeweils eine Stimme.

§ 10  -  Versammlung der volljährigen aktiven Mitglieder

Die Versammlung aller volljährigen aktiven Mitglieder, im folgenden Aktivenversammlung genannt, hat die Aufgabe durch Aussprache und Beschlüsse auf dem Wege der Abstimmung die maßgeblichen Entscheidungen herbeizuführen.
Ferner dient sie der Berichterstattung des Vorstandes, der Aufnahme von Anregungen sowie die Planung der karnevalistischen Veranstaltungen.
Die Versammlung entscheidet über die Aufnahme weiterer aktive Mitglieder sowie als Berufungsebene für Sanktionen gegen Mitglieder bzw. bei der Verweigerung einer Aufnahme (siehe §4 & §6)
Eine Aktivenversammlung ist vierzehn Tage vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich, dies schließt elektronischen Postversand ein, durch den Vorstand einzuberufen. Ferner muss Sie einberufen werden, wenn mindestens 1/3 der Mitglieder sie schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragen.
Anträge müssen mindestens 7 Tage vor der Versammlung schriftlich bei einem Mitglied des Vorstandes eingereicht werden. Sie bedürfen der Unterstützung von min. zwei weiteren Mitgliedern.
Diese Unterstützung ist durch Unterschrift auf dem Antrag zu dokumentieren.
§ 11  -  Hauptversammlung / Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung findet im 1. Quartal des Geschäftsjahres statt.
Zu ihr ist durch den Vorstand mindestens vierzehn Tage vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuladen.

Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter geleitet. Alle Beschlüsse, mit Ausnahme des Beschlusses der Auflösung des Vereins, werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst und protokolliert. Das Protokoll ist vom ersten Vorsitzenden und vom Geschäftsführer zu unterzeichnen. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, außer Jugendmitglieder unter 18 Jahre. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.
Die Mitgliederversammlung hat unter anderem die Aufgabe,

a. Den Jahresbericht des Vorstandes sowie den Bericht der Kassenprüfer entgegenzunehmen und die Entlastung des Vorstandes, sowohl einzeln als auch in der Gesamtheit, zu beschließen
b. Änderungen an der Beitrags- und Gebührenordnung durchzuführen sowie die Aufnahmegebühr festzulegen

c. Den Vorstand gem. Wahlschema (siehe § 9) zu wählen

d. Zwei Kassenprüfer für zwei Jahre zu wählen, wobei ein Prüfer jährlich neu gewählt wird

Kassenprüfer dürfen kein Amt im Vorstand des Vereines inne haben.
Eine außerordentliche Hauptversammlung kann jederzeit vom Vorstand einberufen werden. Ferner muss Sie einberufen werden, wenn mindestens 1/3 der Mitglieder sie schriftlich unter Angabe der Gründe beantragen.

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens 7 Tage vor der Versammlung schriftlich bei einem Mitglied des Vorstandes eingereicht werden. Sie bedürfen der Unterstützung von min. zwei weiteren Mitgliedern.

§ 12  -  Niederschriften
Über alle Versammlungen ist, binnen einer Frist von vier Wochen, eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens alle Anträge und Beschlüsse sowie Wahlergebnisse enthalten muss. Sie ist vom Geschäftsführer und 1. Vorsitzenden zu Unterzeichen.

§ 13  - Auflösung des Vereines
a. Die Auflösung des Vereins bedarf einer Aussprache und Beschluss in zwei aufeinanderfolgenden Mitgliederversammlungen.
Die beiden Versammlungen dürfen maximal vier Wochen auseinanderliegen.
Die Einladungsfrist für diesen Termin gilt analog § 10.
Um den Antrag auf Auflösung zur zweiten Lesung zu bringen ist bei der ersten Versammlung eine einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich.
b. In der zweiten Lesung muss die endgültige Auflösung von ¾ Teilen der erschienenen Mitglieder beschlossen werden.
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

c. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anders beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren.

d. Das nach Beendigung der Liquidatoren verbleibende Vereinsvermögen ist mit Einwilligung des zuständigen Finanzamtes nur für gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke zu Verwenden.
§ 14  - Satzung
Satzungsänderungen können nur durch eine Mitgliederversammlung (siehe §11) beschlossen werden. Geplante Änderungen sind den Mitgliedern mit der Einladung zur Versammlung anzuzeigen.
Änderungen der Satzung erfordern eine 2/3 Mehrheit der erschienenen Mitglieder.

Der Vorstand ist ermächtigt ggf. notwendige Änderungen an der Satzung im Rahmen der Eintragung und Genehmigung der Satzung durchzuführen. 

Hückelhoven-Baal, den 14.10.2010
Schüller, H.P. – 1.Vorsitzender


Altrath, R. – 2. Vorsitzender

Bengel, W. – 1. Geschäftsführer


Schneisgen, G. – 2. Geschäftsführerin
Birken, A. – 1. Kassierer 


Nix, U. – 2. Kassiererin

Boix, J. – Präsident



Schneisgen, C. - Schriftführer

Satzung KG Eierköpp Baal


